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Verbraucherinformation
des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt
und Verbraucherschutz Mecklenburg-Vorpommern
 ► Mai-Ausgabe 2010

___________________________________________________________________

Fertigpackungen – Freud und Leid des Verbrauchers 

Einleitung

Fertigpackungen sind für Verbraucher und Hersteller gleichermaßen nützlich und aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Sie erleichtern den Einkauf und die Lagerung, dienen der Frischhaltung und sichern ein großes Maß an Hygiene. 

Allerdings muss sich der Verbraucher darauf verlassen können, dass die Angaben über Gewicht, Volumen oder Anzahl auf der Verpackung stimmen. Bei geschlossenen Packungen erkennt man den tatsächlichen Inhalt erst nach dem Kauf. Ein wenig einfacher ist es bei offenen Packungen, z. B. Körbchen mit Obst oder Spargel oder bei unverpackten Backwaren wie Brot oder Gebäck, denn hier kann beim Kauf nachgewogen werden.

Zu unterscheiden ist zwischen der Qualität des Produkts und der Quantität. Für die Einhaltung der sehr umfassend vorgeschriebenen Qualitäten sind Behörden der Lebensmittel- und Hygieneüberwachung, teilweise auch die Gewerbeaufsicht zuständig. Wenn es allerdings um Quantität geht, das heißt Gewichte, Volumina, Anzahl, Längen oder auch Flächen, sind die Eichbehörden gefragt. 

Für Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hamburg übernimmt diese Eich-, Prüf- und Überwachungsaufgaben die Eichdirektion Nord mit Sitz in Kiel (www.ed-nord.de) und ihren nach geordneten Einrichtungen vor Ort (in Mecklenburg-Vorpommern: Neubrandenburg, Rostock, Schwerin und Stralsund). 

Im Folgenden sollen einige wichtige Aspekte zur Quantität angesprochen werden. Da Fertigpackungsrecht und Fertigpackungsmarkt sehr umfangreich sind, können hier nur die Schwerpunkte gezeigt werden, illustriert von Alltagsbeispielen.

Was sind Fertigpackungen?
Im hier maßgeblichen Gesetz über das Mess- und Eichwesen (Eichgesetz, siehe www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/eichg/gesamt.pdf) werden Fertigpackungen wie folgt definiert:
„Fertigpackungen im Sinne dieses Gesetzes sind Erzeugnisse in Verpackungen beliebiger Art, die in Abwesenheit des Käufers abgepackt und verschlossen werden, wobei die Menge des darin enthaltenen Erzeugnisses ohne Öffnen oder merkliche Änderung der Verpackung nicht verändert werden kann.“ (§ 6 Abs. 1 Eichgesetz)
Daneben gibt es offene Packungen, zum Beispiel die bereits erwähnten Obst- oder Gemüseschälchen, unverpackte Backwaren und Verkaufseinheiten ohne Umhüllung (beispielsweise Stoffe, Tapeten, Kabel, Schläuche etc.).

Welche Anforderungen werden an Fertigpackungen gestellt?

Auch die Anforderungen an Fertigpackungen sind im Eichgesetz rechtlich verankert: 
„(1) Fertigpackungen dürfen nur hergestellt, in den Geltungsbereich dieses Gesetzes verbracht oder in den Verkehr gebracht werden, wenn die Nennfüllmenge angegeben ist und die Füllmenge den festgelegten Anforderungen entspricht.

(2) Fertigpackungen müssen so gestaltet und befüllt sein, dass sie keine größere Füllmenge vortäuschen, als in ihnen enthalten ist.“ (§ 7 Eichgesetz)
Was unter Füllmenge, Nennfüllmenge und Inverkehrbringen zu verstehen ist, regelt im Übrigen § 6 Absatz 2 des Gesetzes. Fertigpackungen, die den Anforderungen von § 7 Absatz 2 nicht entsprechen und mit denen eine größere Füllmenge vorgetäuscht wird, werden im allgemeinen Sprachgebrauch als Mogelpackungen bezeichnet.
Wichtig: Bei Fertigpackungen beziehen sich Gewichts- und Füllungsangaben immer auf den Zeitpunkt der Herstellung. Gewichtsdifferenzen, die bei der Abgabe an den Endverbraucher festgestellt werden, können durch natürlichen und daher unvermeidlichen Gewichtsverlust sein (beispielsweise durch Austrocknung). Allerdings berücksichtigen die meisten Hersteller ein derartiges Verlustpotenzial bereits vorsorglich mit einer geringfügig höheren Füllmenge.

Welche Mengenabweichungen sind erlaubt?
Fertigpackungen werden industriell in großen Mengen und zumeist in automatisierten Anlagen hergestellt. Auch unter Zuhilfenahme modernster Technologien ist es kaum möglich, immer in jeder Packung das gleiche Gewicht oder Volumen zu erzielen. Die erlaubten Abweichungen sind in der Fertigpackungsverordnung (siehe www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/fertigpackv_1981/gesamt.pdf) festgelegt.

Ein wenig schwierig wird es, wenn es um die Festlegung der erlaubten Grenzen geht. Hier gibt es sachlich begründet unterschiedliche Werte für die Prüfung der Eichbehörde beim Hersteller und die beim Endverbraucher zulässigen Abweichungen.

Grundsätzlich darf im Mittel der produzierten Packungen die Nennfüllmenge nicht unterschritten werden, d.h. bei der 200-Gramm- oder der 200-Milliliter-Packung muss der Mittelwert der Charge auch bei 200 g bzw. 200 ml liegen. Je größer die zulässige Streuung nach unten, desto mehr „übergewichtige Packungen“ müssen da sein, um den Mittelwert zu erreichen. Bei der Herstellung gelten dann Grenzwerte der absoluten Abweichung der Einzelpackung, die die Hälfte dessen betragen, was beim Endverbraucher noch erlaubt ist. 

Die beim Endverbraucher erlaubten absoluten Grenzwerte für die Minusabweichung, TU II genannt, sind also der jeweils doppelte Wert dessen, was bei der Herstellung erlaubt ist. Die prozentualen Abweichungen sind hierbei von der Größe der Nennfüllmenge abhängig. So darf beispielsweise die Füllmenge bei einer einzelnen 200-Gramm- bzw. -Milliliter-Packung beim Endverbraucher nicht unter 2 x 4,5 Prozent Nennfüllmenge liegen (entsprechend 182 Gramm bzw. Milliliter). Bei 1000-Gramm/Milliliter-Gebinden ist eine singuläre Abweichung von nur noch maximal 30 Gramm/Milliliter erlaubt (entsprechend 2 x 1,5 Prozent Nennfüllmenge – zu den Details siehe auch § 22 Abs. 1 - 4 Fertigpackungsverordnung).
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Geprüft wird die Einhaltung der Werte von den Eichbehörden beim Herstellerbetrieb, aber auch stichprobenartig im Handel. Natürlich wird auch Verbraucherbeschwerden nachgegangen.

Was ist eine Mogelpackung?

Wird durch die Verpackung eine größere Füllmenge 
vorgetäuscht als die Packung tatsächlich enthält, so 
spricht man von einer Mogelpackung, offiziell heißt es 
Täuschungspackung. Als Faustregel gilt, dass eine 
Mogelpackung vorliegt, wenn Sie mehr 30 Prozent Luft 
enthält, das heißt zu weniger als zwei Dritteln gefüllt ist.

Dieser Wert gilt aber nur für Produkte, die nach vollständigem Befüllen der Packung bei Transport oder Lagerung durch Vibration oder ähnliche Einflüsse zusammensacken. Dies kann bei Schüttgütern und Pulvern, zum Beispiel bei Waschpulver, geschehen. Grundsätzlich soll eine Packung komplett gefüllt sein. Besteht der Verdacht einer Mogelpackung, so werden die Eichbehörden aktiv und überprüfen den Herstellungsprozess, um die tatsächlich notwendige Packungsgröße zu ermitteln.

Ebenfalls nicht erlaubt ist es, bei einem bereits seit längerem im Verkauf stehenden Produkt bei gleicher Packungsgröße die Nennfüllmenge zu verringern. Das Marmeladenglas, das gestern noch 400 Gramm enthalten hat, darf heute also nicht plötzlich nur noch 350 Gramm enthalten, selbst wenn die Kennzeichnung auf dem Etikett entsprechend geändert wird. Der Hersteller muss dann ein kleineres Glas verwenden.

Bei rechteckigen Verpackungen dagegen bleiben häufig Höhe und Breite gleich (das, was man von vorne sieht), während aber die Tiefe geändert wird – dies ist sicherlich nicht verbraucherfreundlich, aber erlaubt.

Ausnahmen – keine Mogelpackung!

Ausnahmen sind jedoch auch hier möglich und teils auch nötig, beispielsweise bei Kartoffelchips. Damit diese nicht während Transport und Lagerung zerbrechen und dabei nicht nur ihre typische Form verlieren sondern auch ihre Akzeptanz beim Verbraucher, braucht man in der einzelnen Verpackung ein Luftpolster als Puffer. Größere Verpackungen, als rein volumenmäßig zunächst nötig erscheinen, sind also bei bestimmten Produkten aus spezifischen Qualitätsgründen erforderlich.

Sollten Sie als Verbraucher dennoch Zweifel an der Einhaltung der Nennfüllmenge haben, dann gibt es nur den Rat: Suchen Sie nach der Gewichtsangabe auf der Packung, wiegen Sie nach und vergleichen Sie, es lohnt sich!
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Eine besondere Ausnahme bildet die Produkt-
gruppe der Körperpflegemittel. Hier ist relativ 
viel erlaubt, solange auf der Verpackung nur 
die Originalgröße des Inhalts korrekt angezeigt 
ist. Zulässig sind Verhältnisse zwischen 
Verpackungsvolumen und Nennfüllmenge 
von 3:1 und 2:1, das heißt nur ein Viertel 
bis ein Drittel der Verpackung müssen auch 
mit dem Produkt gefüllt sein. 
Wichtige Änderungen seit 1. April 2009
Im Rahmen der Harmonisierung des europäischen Binnenmarktes wurde die Fertigpackungsverordnung angepasst. Die Änderungen traten am 1. April 2009 in Kraft. Ziel war es, innerhalb der Gemeinschaft gleiche Regelungen zu schaffen, die den Austausch mit Waren deutlich erleichtern sollen, was letztendlich über eine gesteigerte Vielfalt an Produkten, Qualitäten und Preisen auch den Verbrauchern zugute kommen soll. Nicht zuletzt fördert es den Wettbewerb zwischen den Unternehmen zu europaweit gleichen Bedingungen. Dies war ein wichtiger Schritt auch für die Hersteller, Händler und Verbraucher in Deutschland. 

Die für Verbraucher bemerkenswerteste Änderung war der Wegfall fast aller verbindlichen Werte für Nennfüllmengen – Ausnahmen gibt es nun nur noch bei Spirituosen, Wein und weinhaltigen Produkten. Das traditionelle deutsche Verpackungsrecht hatte bekanntlich feste Werte für Verpackungsgrößen vorgesehen, an die sich die Verbraucher hierzulande gewöhnt hatten. Die erleichterte unter anderem die Vergleichbarkeit und half, Verwechselungen zu vermeiden.

So galten beispielsweise für Schokoladentafeln Nennfüllmengen von 85, 100, 125, 150 Gramm etc. Heute darf Tafelschokolade in jeder Größe und Menge angeboten werden, was es den Verbrauchern nicht gerade leicht macht, Produkte verschiedener Hersteller zu vergleichen. Auch fällt es trotz – wie nach wie vor vorgeschrieben – reduzierter Packungsgröße nicht jedem Verbraucher sofort auf, wenn das Produkt plötzlich weniger Inhalt hat als zuvor. Eine Schokoladentafel von 90 Gramm ist bei veränderten Außenmaßen schwer von jener mit 100 Gramm Gewicht zu unterscheiden. Auch bei Bier, Limonaden und Fruchtsäften gibt es keine festen Größen mehr.

Für den Verbraucher bleibt also nur der – manchmal mühsame – Vergleich der angegebenen Füllmengen, Preise und Grundpreise (in Euro je Gramm oder Liter). Gerade letztere hat der Händler deutlich sichtbar auszuweisen, weshalb dieser Wert ausdrücklich als Vergleichsmaßstab zu empfehlen ist.

Brutto für Netto – Was kostet die Verpackung?
Bei Fertigpackungen, auch bei offenen Packungen beim Bäcker, Wochenmarkthändler oder Fleischer, gilt die Gewichtsangabe nur für die Ware (netto), nicht etwa für Ware und Verpackung zusammen (brutto). Wird also die Tüte mit auf die Waage gelegt, muss das Verpackungsgewicht (tara), sofern es mehr als ein Gramm beträgt, vom Gesamtgewicht abgezogen werden. 
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Auf fasst allen Waagen kann dies korrekt angezeigt werden. Häufig ist nur ein kleines „PT … g“ zu sehen. Im Zweifel fragen Sie die Verkäuferin oder den Verkäufer, ob und wie viel Tara berücksichtigt worden sind. Denn auch wenn es bei jeder einzelnen Wiegung nur um einige Gramm resp. Cent geht, summiert sich das Ergebnis möglicherweise in Tonnen bzw. Millionen Euro.

Dazu ein Beispiel, hier: Veredelte Wurst
Grundpreis:

        22,00 €/kg
Bruttogewicht:
  100 g
2,20 €
Nettogewicht:
    90 g
1,98 €
Papier:

    10 g
0,22 €
Ohne Tara bezahlen Sie also 22 Cent extra für die Verpackung! Passiert dies in einer Großstadt mit 200.000 Einwohnern jedem zweiten Bürger einmal wöchentlich bei Wurst, Krabbensalat oder der braunen Spitztüte mit den Edelpilzen, so kommen pro Tag bis zu 22.000 Euro und pro Jahr mehr als 1,1 Mio. Euro zusammen. Es geht also um viel Geld, um Ihr Geld als Verbraucherinnen und Verbraucher!

Was tun, wenn etwas auffällt?

Haben Sie den Verdacht, dass ein von Ihnen gekauftes Produkt nicht den Vorschriften für Fertigpackungen entspricht, können sie sich jederzeit an eine Dienststelle der Eichdirektion Nord wenden. Um solchen Fällen nachzugehen, benötigen wir die folgenden Informationen:

· Wo wurde das Produkt gekauft?
(Name des Geschäfts mit möglichst genauer Anschrift)

· Wann haben Sie es gekauft?
(Kaufdatum, möglichst mit Kaufbeleg oder Kassenbon belegbar)

· Was ist Ihnen aufgefallen?
(Originalprodukt oder Verpackung möglichst aufheben, 
 ggf. produktgerecht lagern)


Ihre Informationen werden selbstverständlich vertraulich behandelt.

Sie erreichen die Eichdirektion Nord unter:

Eichdirektion Nord, Düppelstraße 63, 24105 Kiel, Tel. 0431 988 4450
Dienststelle Rostock, Am Güterbahnhof 23, 18055 Rostock, Tel. 0381 49 30 39 0
Weitere Informationen und Kontaktdaten finden Sie auf der In​ternetseite
www.ed-nord.de.  
Ein Beitrag von Dr. Herbert Weit, Eichdirektion Nord in Kiel. 
(Rechte an bzw. Quellenangabe zu den Fotos – Foto 1 und 3: Eichdirektion Nord, mit freundlicher Genehmigung der Deutsche Gesellschaft für Metrologie (DAM) beim Bayrischen Landesamt für Maß und Gewicht (LMG) München; Foto 2: Eichdirektion Nord)
___________________________________________________________________
Anmerkung der Redaktion:

Wenn es neben einer von Ihnen festgestellten Normabweichungen bei Produkten in Fertigverpackung noch weitere Beanstandungen beispielsweise bei der korrekten Preisauszeichnung, der Qualität der Produkte oder der Hygiene gibt, sind die örtlichen Gewerbeaufsichtsämter oder die Veterinär- und Lebensmitteluntersuchungsämter der Landkreise in MV Ihre Ansprechpartner, die Ihren Hinweisen und Beschwerden selbstverständlich nachgehen. Eine Übersicht mit Links zu den Landkreisbehörden und den örtlich zuständigen Amtsverwaltungen finden Sie hier: www.service.m-v.de/cms/DLP_prod/DLP/Verwaltungswegweiser/_Regionen/index.jspg.

Aktuelles

Veranstaltungen
►  Kinderumwelttag Mecklenburg-Vorpommern am 5. Juni 2010 in Güstrow
Mit Blick auf den 1. Juni, der alljährlich sowohl als Weltumwelt- als auch Weltkindertag begangen wird, setzt das LU seine Veranstaltungsreihe „Kinderumwelttag“ auch 2010 fort. Am Samstag, den 5. Juni 2010 will der Natur- und Umweltpark Güstrow (NUP) von 11 bis 17 Uhr einmal mehr ein guter Gastgeber für Kinder und Familien aus Mecklenburg-Vorpommern, aber auch darüber hinaus sein. Die Schirmherrschaft hat Minister Dr. Till Backhaus inne, der zur Eröffnung in Güstrow weilen wird. 
Als zentrale Landesveranstaltung widmet sich der Aktionstag natürlich kindgerecht den Bereichen Sport, Spiel, Spaß und Musik. Die Kinder sollen die natürliche Umwelt erleben, sie erforschen, entdecken und gemeinsam mit Eltern und Großeltern genießen können. Der NUP und die vielen Partner haben wieder ein interessantes Programm zusammengestellt; alles Weitere hierzu finden Sie unter www.umwelttag.de. 
Aktuelle Informationen
►  Unerlaubte Telefonwerbung: Ministerium unterstützt Aktion der NVZ 

Trotz inzwischen in Kraft getretener Verschärfung der Regeln für die telefonische Werbung werden „schwarze Schafe“ der Branche nicht müde, Verbraucherinnen und Verbraucher fortgesetzt zu belästigen oder sogar zu schädigen. Das LU unterstützt die Neue Verbraucherzentrale in den Bestrebungen, die unlauter agierenden Unternehmen in die Schranken zu weisen. Erforderlich ist hierfür zunächst die umfassende Kenntnis sowohl über den Umfang der betrügerischen Aktionen als auch die höchst „innovativen“ Maschen ihrer Betreiber. Im Verbund der Verbraucherzentralen wurde ein Beschwerdeformular entwickelt, auf das Sie über die Website der NVZ http://mecklenburg-vorpommern.verbraucherzentralenserver.de/UNIQ127433445616255/link701131A.html 
Zugriff haben. Die NVZ und das Verbraucherschutzministerium bitten Sie: Schildern Sie die Fälle unerlaubter Telefonwerbung, wenn Sie Ihnen derzeit immer noch passieren! Ihre Angaben werden selbstverständlich vertraulich behandelt. Die Verbraucherzentralen bitten zugleich um Verständnis, wenn zu den Fallschilderungen dort keine Stellungnahme abgegeben oder Beratungen durchgeführt werden können. Dies ist jedoch zu den üblichen Geschäftszeiten der NVZ (siehe www.nvzmv.de) jederzeit möglich.
Zunächst bis Ende Juni sammelt die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen die Meldungen aus den Bundesländern, aber auch darüber hinaus sind alle Informationen sehr hilfreich. Für Anfang Juli sind nach den dann vorliegenden Zwischenergebnissen bundesweite Aktionen vorgesehen, auch sind für die nächste Verbraucherschutzministerkonferenz im September weitere Initiativen der Bundesländer geplant. Bitte geben Sie diese Information auch an Personen in Ihrem beruflichen und privaten Umfeld weiter: Jede Information über Beschwerdefälle hilft, den Druck auf eine wirksame gesetzliche Regelung zu erhöhen und Betrügern das Handwerk zu legen.

►  Weitere Online-Aktion der NVZ zu Fluggastrechtsverletzungen 

Vulkanasche legt den Flugverkehr lahm, Piloten streiken, das Wetter spielt verrückt, technische Probleme lassen Flugzeuge auf dem Boden stehen, das Flugzeug ist überbucht, Abflugzeiten wurden verändert. Sie haben dadurch Ihr Kreuzfahrtschiff oder den Anschlussflug verpasst und saßen stunden- oder gar tagelang auf dem Flughafen fest, mussten sogar in der Nähe des Flughafens übernachten und haben zusätzliche Kosten. Vielleicht haben Sie einen wichtigen Geschäftstermin versäumt und dadurch größeren materiellen Schaden erlitten. 
Im Verbund der Verbraucherzentralen will auch die NVZ mit einer Online-Umfrage Ihre Erfahrungen bei Flugausfall, Überbuchung oder Verspätung von Flügen sammeln. Zum entsprechenden Formular kommen Sie hier: http://mecklenburg-vorpommern.verbraucherzentralenserver.de/UNIQ127433617117205/link738351A.html. 

Wenn Sie also auf einer Flugstrecke von einem größeren Problem betroffen waren, sich ärgern mussten, sich über Ihre Rechte nicht gut informiert gefühlt haben und daher nicht wussten, wie Sie diese einfordern sollten, dann nutzen Sie dieses Angebot im Interesse aller Fluggäste. Ihre Erfahrungen können helfen, um die Wirksamkeit oder mögliche Defizite bei der Umsetzung der Fluggastrechte aufzuzeigen.
►  Informationsdienst für Rückrufaktionen, Produktwarnungen und mehr 
Fast täglich kommt es zu Rückrufaktionen, Produktwarnungen und Sicherheitshinweisen, die für Verbraucher in Deutschland relevant sind. Das privat betriebene Internet-Portal www.produktrueckrufe.de will nach eigener Darstellung dazu beitragen, dass das Auffinden derartiger tagaktueller Informationen für Verbraucher über nach

· § 10 Geräte- und Produktsicherheitsgesetz GPSG 
(www.gesetze-im-internet.de/gpsg), 

· § 40 Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch LFGB (www.gesetze-im-internet.de/lfgb) und 

· § 24 Medizinprodukte-Sicherheitsplanverordnung MPSV 
(www.gesetze-im-internet.de/mpsv)  

bedenkliche Produkte keine „Glückssache“ sein muss.

Das Portal soll öffentliche Informationen sammeln und an zentraler Stelle längerfristig verfügbar halten. Des Weiteren sollen Unternehmen Informationen über ihre Rückrufaktionen und Produktwarnungen oder auch eigene Sicherheitshinweise im Portal einstellen können, um ihren Informationspflichten umfassender gerecht zu werden. Hierzu stellt der Portalbetreiber fest, dass eine für den Verbraucherschutz effektive Veröffentlichung allein über die Medien keinesfalls garantiert sei, da von den Informationen dort regelmäßig selektiv Gebrauch gemacht werde, weshalb hierüber in der Regel nur ca. 20 Prozent der betroffenen Konsumenten erreicht würden.

Nach eigener Angabe wirkt das Redaktionsteam des Portalbetreibers außerdem bei dem bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin BAuA angesiedelten Projekt F 2256 zum Aufbau eines Produktsicherheitsportals mit (siehe auch unter www.baua.de/cln_137/de/Forschung/Forschungsprojekte/f2256.html). Hier soll eine internetbasierte Plattform zur Produktsicherheit und zum Rückrufmanagement entwickelt werden, die einerseits Informationen bündelt und andererseits die Hürde für den Hersteller herabsetzt, mit der zuständigen Behörde in Kontakt zu treten.
Publikationen

►  Vorschau auf den Jahresbericht 2009 „Verbraucherschutz im Fokus“

Am 26. Mai 2010 stellen in Rostock Dr. Till Backhaus, Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz MV und Prof. Dr. Dr. Frerk Feldhusen, Direktor des Landesamtes für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei den erstmals in Koproduktion erstellten Bericht „Verbraucherschutz im Fokus – Schwerpunktthemen 2009 in Mecklenburg-Vorpommern“ den Medien vor.

Der Bericht wird eine umfassende Darstellung von der Fach- und Dienstaufsicht des Ministeriums über die Kontroll- und Überwachungsfunktion der Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter der Kreise bis zum Landesamt als Untersuchungseinrichtung und obere Fach- und Überwachungsbehörde geben. Wichtige Themen des Verbraucherschutzes werden anschaulich dargestellt. Ab dem 26. Mai 2010 soll der Bericht auf den Webseiten des LU und des LALLF zum Download bereit stehen. Den Link dorthin werden wir mit der Ausgabe 6/2010 dieser Informationsreihe anbieten. 
Die Redaktion der Verbraucherinformation des Monats Mai 2010 lag in den Händen von 
Kay Schmekel, Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz.
Anregungen, Fragen und Empfehlungen nehmen wir gerne entgegen. Bitte leiten Sie diese Informationen auch an interessierte Bürger, Institutionen, Vereine und Verbände weiter. 
Zum An- und Abmelden der Verbraucherinformationen schreiben Sie eine kurze E-Mail an:

d.subat@lu.mv-regierung.de. 
Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Mecklenburg-Vorpommern

Abteilung Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen

Referat Verbraucherschutz, Gentechnik, Krisen- und Qualitätsmanagement

19048 Schwerin

Hausanschrift:  Dreescher Markt 2, 19061 Schwerin
Internet: www.lu.mv-regierung.de
